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Wir wünschen  
unseren  

Bürgerinnen  
und Bürgern  

eine glückselige  
Fasnet !

Am Fasnetsamstag, 10.02.2024 laden wir 
wieder alle recht herzlich ein, gemeinsam mit 
uns die Fasnet zu feiern. Bereits am Morgen 
werden die FC-Killertal Kicker in vielen Klein-
gruppen mit dem Bollerwagen wieder durch 
die Straßen ziehen und jede Klingel im Ort 
putzen. Bewaffnet mit frischen Fasnetsküch-
le, welche wir zum Verkauf anbieten, versu-
chen wir, ein wenig Fasnetsstimmung in Jun-
gingen zu verbreiten. 

Ab 11.11 Uhr ist dann unser Verkaufsstand 
unter der Linde geöffnet. Mit fetziger Musik, 
diversen Kaltgetränken, Glühwein und dazu 
einer leckeren Roten Wurst wollen wir mit 
euch ein paar gesellige Stunden verbringen.

Auf euren Besuch freuen sich die Recken 
des FC Killertal 04!
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VerlängerteÊVerlängerteÊÖffnungszeitenÊÖffnungszeitenÊ 
 

Dienstag     08:00Ê-Ê10:00ÊUhr   Ê  Schwimm in den Tag 
 
Mi�woch     08:00Ê-Ê12:00ÊUhr      Ê Schwimm in den Tag 
                   14:30Ê-Ê18:00ÊUhrÊ Ê   Kinder-Spielenachmi�ag 
 
Donnerstag  14.30Ê-Ê20:30ÊUhr  Ê Ê Ê Schwimmen oder Plantschen 
 
Freitag Ê Ê Ê  08:00Ê-Ê11:00ÊUhr     Schwimm in den Tag 
 14:30Ê-Ê18:00ÊUhrÊ Ê   Schwimmen oder Plantschen 
 
Sonntag        Ê10:00Ê-Ê13:00ÊUhr        Familientag 
 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊEintri�spreiseÊ    ÊÊÊÊÊEinzeln ÊÊÊ10er-Karte 
 Kinder bis 6 Jahre     frei   frei 
 Kinder/Jugendliche ab 6 Jahren   2 €   18 € 
 Erwachsene     4 €   36 €  

HallenbadÊJungingen    
Bäderleitung: Karl-Heinz Rist 
Schü�estr. 37        
72417 Jungingen 
Mail: baeder@jungingen.de  
Telefon: 07477 - 1334 

WirÊwünschenÊallÊunserenÊBesuchernÊeineÊtolleÊBadesaison! 

Gül�gÊab: 
Donnerstag,Ê15.02.2024 
ÄnderungenÊvorbehalten 
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Ach was?!

Schon Organspender?  
Die Entscheidung zählt!
Aktuell stehen in Deutschland über 8.500 Menschen auf der 
Warteliste für eine Organtransplantation. Grund genug, weiter 
durch gezielte Aufklärung und Information mehr Menschen dazu 
zu motivieren, ihre persönliche Entscheidung zur Organspende 
zu dokumentieren.
Seitdem im März 2022 die Änderung des Transplantationsge-
setzes in Kraft getreten ist, spielen dabei auch die Pass- und 
Meldeämter eine wichtige Rolle: Sie stellen den Bürgerinnen 
und Bürgern ab sofort wichtige Informationsmaterialien zur Or-
gan- und Gewebespende zur Verfügung. Wenn Bürgerinnen und 
Bürger also einen Personalausweis, einen Reisepass oder Pas-
sersatzpapiere beantragen, werden ihnen auf Wunsch auch ger-
ne Organspendeausweise zum selbst Ausfüllen ausgehändigt. 
Wichtig also: Es ist die Entscheidung von jedem von uns!
Bislang hat sich in Deutschland nur ein kleiner Teil dazu ent-
schieden, Organspender zu sein – ca. 11 % der Bevölkerung. 
Dabei ist Sterben kein punktuelles Geschehen, sondern ein Pro-
zess, der sich über einen längeren Zeitraum erstrecken kann. Mit 
dem Fortschreiten dieses Prozesses kommt es mehr und mehr 
zum Zerfall wichtiger Funktionssysteme. Wo genau in diesem 
Prozess die Trennung zwischen Leben und Tod gesetzt werden 
kann oder soll, ist nicht einfach zu beantworten. Die Antwort auf 
diese Frage soll die Hirntoddiagnostik liefern, die neben der ei-
genen schriftlich fixierten Willenserklärung Voraussetzung dafür 
ist, überhaupt als Organspender infrage zu kommen.
Anders verhält es sich für Lebendorganspenden. Auch die hel-
fen täglich vielen Menschen und sollten überdacht werden. Wir 

alle können in die Situation kommen, auf ein Spenderorgan 
angewiesen zu sein. Ob für uns selbst, den Partner, die Kinder 
oder jemanden aus dem Bekanntenkreis. Warum also auf die 
Erkenntnis durch Betroffenheit warten? Unzweifelhaft handelt 
es sich hierbei um ein wichtiges und dringendes Thema mit der 
großen Chance, anderen zu helfen!
Deshalb: Jetzt informieren, nachdenken, entscheiden und 
handeln! Spenderausweis ausfüllen und immer bei sich tragen. 
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) un-
terstützt Sie bei dieser wichtigen Aufgabe mit viel Information: 
auf Papier in Ihrem Bürgerbüro oder im Internet unter www.
organspende-info.de.
Setzen Sie ein Zeichen. Seien Sie Vorbild und lassen Sie uns 
gemeinsam füreinander einstehen – auch und gerade in solch 
schwierigen Situationen!

Veranstaltungen
Wann Was Wo Beginn

Do. 15. Februar Seniorentreff Gemeindesaal 14:00 Uhr

Do. 14. März Seniorentreff Gemeindesaal 14:00 Uhr

Do. 21. März Nächste öffentliche Gemeinderatssitzung Gemeindesaal 19:00 Uhr

Hinweis auf Veranstaltungen der Gemeinde oder unter deren Mitwirkung/Beteiligung.

   Einladung!g! 
Der nächste Seniorentreff findet am  

Donnerstag 15. Februar  
im Gemeindesaal statt! Weitere Infos siehe Innenteil. 

Februar
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Amtliche Bekanntmachungen
 
Aktenzeichen:   
K 7/21 

 

 

 

 Amtsgericht Hechingen 
VOLLSTRECKUNGSGERICHT 

 

 
Terminsbestimmung: 

 
 
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am 
 

Datum Uhrzeit Raum Ort 

Donnerstag, 
07.03.2024  10:45 Uhr  181, Sitzungssaal  Amtsgericht Hechingen, 

Heiligkreuzstraße 9, 72379 Hechingen 

 
öffentlich versteigert werden: 
 
 
Grundbucheintragung: 
 
Eingetragen im Grundbuch von Jungingen 
lfd.N

r. 
Gemarkung  Flurstück  Wirtschaftsart u. 

Lage 
Anschrift  m²  Blatt 

1 Jungingen 2677 Landwirtschaftsfläch
e, Unland 

Täschen 1.171 862 
BV-Nr. 

2 
2 Jungingen 2676 Landwirtschaftsfläch

e 
Täschen 1.759 862 

BV-Nr. 
3 

3 Jungingen 1099 Waldfläche Riedert 709 862 
BV-Nr. 

4 
4 Jungingen 2387 Landwirtschaftsfläch

e, Unland 
Geseges 1.065 862 

BV-Nr. 
5 

 
Lfd. Nr. 1 
Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen): 
Wald, leichter Südhang, Rutschhang, Erschließung erfolgt über eine Rückgasse durch den 
Gemeindewald Jungingen, für die letzten 20 m gibt es keine Zufahrt, Aufwuchs hauptsächlich 
55- jährige Fichte, nicht duchforstet, erhebliche Mengen Totholz 
  
Verkehrswert:  2.100,00 €  
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Lfd. Nr. 2 
Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen): 

tatsächliche Nutzung 1704 qm Grünland, 55 qm Weg, nicht erschlossen, schwer zugänglich, 
Wegerecht nicht vorhanden, von Norden nach Süden abfallend, uneben mit Bodenwelle,  
  
Verkehrswert:  1.400,00 €  
 
 
Lfd. Nr. 3 
Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen): 
Waldfläche bestehen aus ca. 60 jährigem Fichtenreinbestand, Bestand wohl teilweise mit 
Rotfäule befallen, nicht über einen Weg erschlossen, Bewirtschaftung kann nur über 
Fremdgrund erfolgen 
  
Verkehrswert:  1.001,00 €  
 
 
Lfd. Nr. 4 
Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen): 
Grünland, von Süden nach Norden leicht abfallend, nicht direkt erschlossen  
  
Verkehrswert:  900,00 €  
( alle Angaben zu den Beschreibungen ohne Gewähr ) 
 
Der Versteigerungsvermerk ist am 06.05.2021 in das Grundbuch eingetragen worden. 
 
Aufforderung: 
 
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Grundbuch nicht 
ersichtlich waren, sind spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe 
von Geboten anzumelden und, wenn der Antragsteller widerspricht, glaubhaft zu machen, 
widrigenfalls sie bei der Feststellung des geringsten Gebotes nicht berücksichtigt und bei der 
Verteilung des Versteigerungserlöses den übrigen Rechten nachgesetzt werden. 
 
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder des nach § 55 ZVG 
mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die 
Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, widrigenfalls für das 
Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes tritt. 
 
Hinweis: 
 
Es ist zweckmäßig, bereits drei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung der 
Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus 
dem Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung mit Angabe des beanspruchten 
Ranges schriftlich einzureichen oder zu Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären. 
Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn bereits eine Anmeldung vorliegt und keine Änderungen 
eingetreten sind.  
 
Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein Gebot Sicherheit verlangt werden. 
Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort zu leisten. Sicherheitsleistung 
durch Barzahlung ist ausgeschlossen. 
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Öffentliche Bekanntmachung
Genehmigung von Flächennutzungsplan 2035 und  
Landschaftsplan 2035
Das Landratsamt Zollernalbkreis hat am 8.1.2024 die in der Sit-
zung des gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemein-
schaft Hechingen – Jungingen – Rangendingen am 24.7.2023 
beschlossene Fortschreibung von Flächennutzungsplan 2035 
und Landschaftsplan 2035 für den Bereich der drei Gemeinden 
gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. Die Erteilung 
der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch 
ortsüblich bekannt gemacht. Durch diese Bekanntmachung sind 
der Flächennutzungsplan 2035 und der Landschaftsplan 2035 
wirksam.

Die Unterlagen zum Flächennutzungsplan und zum Landschafts-
plan, bestehend aus Planunterlagen, Begründung, Umweltbe-
richt, Bedarfsnachweisen, Flächensteckbriefen, Textteil zum 
Landschaftsplan sowie Abwägung der eingegangenen Stellung-
nahmen und der zusammenfassenden Erklärung, können wäh-
rend der jeweiligen Öffnungszeiten bei der Stadt Hechingen, der 
Gemeinde Jungingen und der Gemeinde Rangendingen einge-
sehen werden. Jede Person kann den Flächennutzungsplan und 
den Landschaftsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft 
verlangen. Darüber hinaus sind die Unterlagen im Internet unter 
der folgenden Adresse einsehbar:

https://www.hechingen.de/de/Wirtschaft-Bauen/Bauen-und-
Wohnen/Flaechennutzungs-und-Bebauungsplaene

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB eine 
nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres ab der Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Ist die Fortschreibung von Flächennutzungsplan und Land-
schaftsplan unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung (GemO) oder von Verfah-
rens- oder Formvorschriften auf Grund der GemO zustande 
gekommen, gilt er nach § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung von Flächennutzungs-
plan und Landschaftsplan verletzt worden sind,

2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder vor Ablauf der Jah-
resfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
oder elektronisch geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach 
der Bekanntmachung jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen.

gez. Philipp Hahn
Bürgermeister

Die Verwaltung informiert

Rathaus geschlossen!
Das Junginger Rathaus ist am Montag, 12. Februar, (Rosen-
montag) und Dienstag, 13. Februar, (Fasnetsdienstag) für 
Besucher geschlossen. Wir bitten um Beachtung und danken 
für Ihr Verständnis.

Ihre Gemeindeverwaltung Jungingen

Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
an Wochenenden/Feiertagen
abends ab 19.00 bis 8.00 Uhr morgens
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein,- kin-
der-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 116117 (An-
ruf ist kostenlos)
Patientinnen und Patienten können zu den Öffnungszeiten ohne 
vorherige Anmeldung in die Notfallpraxis kommen. Für nicht 
gehfähige Patienten kann in dringenden Fällen und einer erfor-
derlichen Akutbehandlung ein Hausbesuch über die 116117 an-
gefragt werden. Bei medizinischen Notfällen, insbesondere bei 
Verdacht auf Herzinfarkt und Schlaganfall, muss sofort der Ret-
tungsdienst unter der 112 alarmiert werden.

- 3-  
Verwendungszweck: 
2445737000062, Az. K 7/21 
AG Hechingen 
Dem Gericht muss im Termin eine Buchungsbestätigung der Landesoberkasse 
Baden-���������������������;���������������������������������������� 
 
�������������������������������������������������� 
 
 
Lohmüller����������������� 
 

 

 
Bietsicherheit kann unter anderem durch rechtzeitige Überweisung geleistet werden: 
Überweisung auf folgendes Bankkonto mit den VerwendungszweckAngaben 

Empfänger: 
Landesoberkasse BadenWürttemberg 

Bank: 
BadenWürttembergische Bank 

IBAN: 
DE51 6005 0101 0008 1398 63   

BIC: 
SOLADEST600   
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Allgemeine Notfallpraxis Balingen
Zollernalb Klinikum
Tübinger Straße 30, 72336 Balingen
Öffnungszeiten:
Sa., So. und Feiertage 10.00 bis 20.00 Uhr

Allgemeine Notfallpraxis Albstadt
Zollernalb Klinikum
Friedrichstr. 39, 72458 Albstadt
Öffnungszeiten:
Sa., So. und Feiertage 10.00 bis 18.00 Uhr

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 0761 12012000

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 116117

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 116117
Die Kindernotfallsprechstunde am Klinikum in Albstadt wurde 
2023 eingestellt. Die allgemeinen Notfallpraxen in Albstadt und 
Balingen bleiben weiterhin bestehen.

Öffnungszeiten und Anschrift der Kinder Notfallpraxis 
Tübingen:
Kinder Notfallpraxis Tübingen
Universitätsklinikum Tübingen, Klinik für Kinder und Jugendme-
dizin
Hoppe-Seyler-Str. 1, 72076 Tübingen
Öffnungszeiten:
Sa., So. und Feiertage 10.00 - 18.00 Uhr

Öffnungszeiten und Anschrift der Kinder Notfallpraxis 
Reutlingen:
Kinder Notfallpraxis Reutlingen
Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten:
Sa., So. und Feiertage 9.00 - 13.00 Uhr und 15.00 - 19.00 Uhr

Öffnungszeiten und Anschrift der Kinder Notfallpraxis 
Villingen-Schwenningen:
Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 19.00 - 21.00 Uhr
Fr. 18.00 - 21.00 Uhr
Sa., So. und Feiertage 9.00 - 21 Uhr

HNO-Bereitschaftsdienst
Tel. 116117
Samstag, Sonn- und Feiertag, 9.00 - 19.00 Uhr
HNO-Notfallpraxis Tübingen, Elfriede-Aulhorn-Straße 5

Gynäkologischer Notdienst/Geburtshilfe
Kreisklinik Balingen
Tel. 07433 9092-0

Unfallrettungsdienst
Deutsches Rotes Kreuz, Tel. 112 oder 19222

Sozialstationen
Sozialstation Hechingen und Umgebung e.V.
Tel. 07471 984860
Sozialstation St. Franziskus e.V.
Tel. 07475 91379

Pflegedienst
Sterbebegleitung/Trauerbewältigung
Hospizgemeinschaft Hechingen und Umgebung
Koordinatorin und Ansprechpartner:
Anna Hömens, Tel. 07471 9300125
a.hoemens-hospizgruppe@t-online.de
Hospizhandy 0159 04693741
Erwin Schäfer, Tel. 07471 93001-12
schaefer@skm-zollern.de
Zollernstr. 20, 72379 Hechingen

Tierärztlicher Notdienst
Den tierärztlichen Notdienst entnehmen Sie bitte den amtlichen 
Mitteilungen des Landratsamtes, den Tageszeitungen oder er-
fragen Sie ihn über Ihre Stammpraxis.

Apothekenbereitschaftsdienst

Donnerstag, 8.2.
Rammert-Apotheke, Bahnhofstraße 13
Bodelshausen, Tel. 07471 960021

Freitag, 9.2.
Apotheke Rangendingen, Haigerlocher Straße 14
Rangendingen, Tel. 07471 8090

Samstag, 10.2.
Sonnen-Apotheke, Hauptstraße 2
Bisingen, Tel. 07476 1411

Sonntag, 11.2.
Löwen-Apotheke, Bahnhofstraße 7
Hechingen, Tel. 07471 9840800

Montag, 12.2.
Bahnhof-Apotheke, Bahnhofstr. 21
Balingen, Tel. 07433 21418

Dienstag, 13.2.
Friedrich-Apotheke, Friedrichstr. 17
Balingen, Tel. 07433 904460

Mittwoch, 14.2.
Sonnen-Apotheke, Weilheimer Str. 31
Hechingen, Tel. 07471 9757562

Aktuelle Informationen

Online-Vortrag
Heizungstausch: Was tun? Entscheidungshilfen und  
Praxistipps
Donnerstag, 22. Februar 2024
18.00 bis 19.30 Uhr, kostenlos
Steigende Heizkosten, der fortschreitende Klimawandel und ge-
setzliche Regelungen zeigen, dass sich künftig die Wärmeerzeu-
gung erheblich ändern wird. Der Umstieg auf erneuerbare Ener-
gien wird unter diesem Aspekt wichtiger denn je. Doch welches 
Heizungssystem ist für das eigene Gebäude passend? Welche 
Alternativen zur Öl- oder Gasheizung gibt es und wie viel Ener-
gie lässt sich sparen?

Die Energieagentur Zollernalb gibt in diesem Online-Vortrag 
einen umfassenden Überblick über alternative Heizsystemlö-
sungen und ihre finanzielle Förderung sowie die gesetzlichen 
Grundlagen.

Eine Anmeldung ist unter www.energieagentur-zollernalb.de er-
forderlich. Der Vortrag richtet sich vor allem an Ein- und Zwei-
familienhausbesitzer. Weitergehende Fragen beantwortet die 
Energieagentur Zollernalb unter Tel. 07433 92-1385.

Vorsprachen im Kundenzentrum  
des Jobcenters künftig ohne Wartezeit
Keine Wartezeiten mehr und eine schnellere Klärung der Anlie-
gen – dies wird für die Kundinnen und Kunden im Jobcenter 
durch die Einführung der (Online-)Terminvereinbarung ab 15. Fe-
bruar möglich. Termine können online unter www.jobcenter-zol-
lernalbkreis.de über die Terminierungsplattform vereinbart wer-
den. Mit einfachen Klicks können die Kundinnen und Kunden ihr 
Anliegen angeben und erhalten im Anschluss eine Auswahl der 
freien Termine. Sie können dann selbst den für sie passenden 
Termin wählen.

Das Jobcenter weist darauf hin, dass ab dem 15. Februar ohne 
Termin keine Vorsprachen mehr möglich sind! Dies gilt für das 
Jobcenter Balingen sowie für die Außenstelle Albstadt. Telefo-
nisch ist das Jobcenter weiterhin unter den bekannten Rufnum-
mern zu erreichen – außerdem können Unterlagen wie bisher 
über das Portal jobcenter.digital eingereicht werden. Termine bei 
den Fallmanagern werden wie bisher direkt an die Kundinnen 
und Kunden versandt.
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Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Zollernalb e.V.
Der DRK-Kleiderladen
(Auf dem Graben 13, 72336 Balingen)
hat für Sie sowohl zum Stöbern und Einkaufen als auch zur Spen-
denabgabe zu folgenden Öffnungszeiten geöffnet: Montag, 14.00 
- 17.00 Uhr; Dienstag, 14.00 - 17.00 Uhr; Mittwoch, 10.00 - 13.00 
Uhr; Donnerstag, 15.00 - 18.00 Uhr; Freitag, 10.00 - 13.00 Uhr.
Unser diesjähriger Winterschlussverkauf findet in der Zeit vom 
12.2. bis 23.2.2024 statt. In diesem Zeitraum gewähren wir Ih-
nen einen Rabatt von 50 % auf das gesamte Sortiment.
Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Erste-Hilfe-Kurse – natürlich beim DRK!
Ersthelfer können Leben retten! Jeder kann helfen und das Hel-
fen lernen, auch ohne Vorkenntnisse. Kurse und Termine finden 
Sie unter www.drk-zollernalb.de. Telefonische Anmeldung unter 
07433 909999 oder kursanmeldung@drk-zollernalb.de.

Ab Februar auch in Hechingen!
Kurse im Eltern-Baby-Programm (ElBa)
für Babys im Alter von 3 bis 6 Monaten
Der neue Familienalltag mit einem Baby bringt eine Vielzahl an 
Herausforderungen mit sich. Da tut es gut, sich auszutauschen: 
mit anderen Eltern, die sich genauso staunend und fasziniert, 
aber auch manchmal fragend in der neuen Lebenssituation 
„Familie“ befinden. In der geschützten Atmosphäre der ElBa-
Gruppen finden Eltern und ihre Babys Zeit und Raum, um vom 
Alltag abzuschalten, zur Ruhe zu kommen und sich bewusst Zeit 
füreinander zu nehmen. Zeit, um intensiv mit dem Baby zu kom-
munizieren, Sinnes- und Spielanregungen aufzunehmen, Bewe-
gungsspiele kennen zu lernen, sich zu entspannen und natürlich: 
viel Spaß zu haben. Ausgebildete Kursleiterinnen unterstützen 
und begleiten die Familien in ihrer neuen Lebenssituation.
Dieses Programm wird unterstützt durch die Glücksspirale. Ein 
Kurs umfasst jeweils zehn Einheiten mit 75 Minuten und kostet 
89,00 €.
Ab Februar immer freitags von 10.15 bis 11.30 Uhr
im DRK-Forum, Fred-West-Straße 29
Anmeldung unter 07433 909913 oder direkt online

Kirchliche Mitteilungen

Katholische Kirchengemeinde

Pfarrbüro der Röm.-kath. Kirchengemeinde
Burladingen-Jungingen
Öffnungs- und Telefonzeiten:
dienstags und donnerstags von 9.00 bis 11.00 Uhr
Telefonisch erreichen Sie uns unter der Rufnummer 07475 351.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch per E-Mail über sekre-
tariat@kath-burladingen.de.
Sie können uns auch Nachrichten auf dem Anrufbeantworter 
oder über den Briefkasten zukommen lassen.
In dringenden seelsorgerlichen Angelegenheiten erreichen Sie 
Herrn Pfarrer Greulich unter der Rufnummer 0176 11129368.

Gottesdienste
Über die Homepage www.kath-burladingen.de finden Sie alle 
aktuellen Informationen zu unseren Gottesdiensten. Auch ge-
gebenenfalls kurzfristig notwendige Änderungen werden dort 
zeitnah bekanntgegeben.

Freitag, 9. Februar
8.30 Uhr Hechingen St. Jakobus: Laudes

6. Sonntag im Jahreskreis/Mk 1, 40-45

Sonntag, 11. Februar
Gedenktag Unserer Lieben Frau in Lourdes
10.00 Uhr Burladingen St. Fidelis: Eucharistiefeier
10.00 Uhr Hechingen St. Jakobus: Eucharistiefeier
18.30 Uhr Jungingen St. Silvester: Eucharistiefeier

Dienstag, 13. Februar
10.30 Uhr Hechingen St. Jakobus: Gottesdienst mit allen När-
rinnen und Narren

Mittwoch, 14. Februar
hl. Cyrill und hl. Methodius, Patrone Europas
9.30 Uhr Hechingen St. Jakobus: Gottesdienst - zwischen Markt 
und Café
18.30 Uhr Burladingen St. Fidelis: Eucharistiefeier mit Austei-
lung der Asche
18.30 Uhr Schlatt St. Dionysius: Wort-Gottes-Feier mit Austei-
lung der Asche

Freitag, 16. Februar
8.30 Uhr Hechingen St. Jakobus: Laudes

1. Fastensonntag/Mk 1, 12-15

Samstag, 17. Februar
hl. Gründer des Servitenordens
16.30 Uhr Hechingen St. Jakobus: Tauffeier von Leon Dziadosz 
und Ian Anton Steinfeldt
18.30 Uhr Burladingen St. Fidelis: Eucharistiefeier Gedenken 
für Giovanni Cannito; Veronika Klaiber; Karl Johann Klaiber und 
Kreszentia Klaiber; für Paul Bücheler (Jahrtag); für Helga Höhnle; 
für Robert Paulus, Maria und Ruprecht Paulus

Sonntag, 18. Februar
10.00 Uhr Hechingen St. Jakobus: Eucharistiefeier
18.30 Uhr Jungingen St. Silvester: Eucharistiefeier

Mittwoch, 21. Februar - hl. Petrus Damiani
9.30 Uhr Hechingen St. Jakobus: Gottesdienst - zwischen Markt 
und Café
18.30 Uhr Hausen i.K. St. Nikolaus: Eucharistiefeier

Donnerstag, 22. Februar - Kathedra Petri
18.30 Uhr Beuren St. Johannes d. Täufer: Eucharistiefeier

Freitag, 23. Februar - hl. Polykarp
8.30 Uhr Hechingen St. Jakobus: Laudes

2. Fastensonntag/Mk 9, 2-10

Samstag, 24. Februar - hl. Matthias
18.30 Uhr Schlatt St. Dionysius: Eucharistiefeier Gedenken für 
die Verstorbenen der Familie Banasik, Fronczek und die verstor-
benen Großeltern
18.30 Uhr Killer Mater Dolorosa: Eucharistiefeier

Sonntag, 25. Februar - hl. Walburga
10.00 Uhr Hechingen St. Jakobus: Eucharistiefeier
18.30 Uhr Jungingen St. Silvester: Eucharistiefeier
18.30 Uhr Burladingen St. Fidelis: Eucharistiefeier zu Ehren der 
Muttergottes und für den Frieden in der Welt; zuvor Rosenkranz

SSE Burladingen-Jungingen

Herzliche Einladung zum Glaubenskurs  
in der Fastenzeit 2024
Ein unlösbarer Knoten? Menschenwürde und -rechte, 
Frauen und Priesteramt in der katholischen Kirche
Biblisch-Theologische Impulse für Frauen und Männer, denen 
an der Würde der Frau in der Kirche etwas liegt.
Fünf Abende: jeden Mittwoch der Fastenzeit von 19.30 bis 
21.30 Uhr im Pfarrsaal in Burladingen
1.  Abend (21.2.): Jesus und die verschwundenen Frauen des 

Neuen Testamentes.
2. Abend (28.2.): Frauenleben in der Kirchengeschichte.
3.  Abend (6.3.): Die priesterliche Rolle Marias in der Lehre des 2. 

Vatikanischen Konzils.
4.  Abend (13.3.): Ämter und Dienste auch für Frauen: Die Lehre 

von Pius XII., Johannes XXIII. und dem 2. Vatikanischen Kon-
zil zu den Rechten der Frauen.

5.  Abend (20.3): Die theologische Mitte des christlichen Glau-
bens: Wenn der Glaube zur Liebe wird.

Anmeldung bei: Juan Pablo Perisset, Pastoralreferent: Tel. 
07474 917818 oder J.P.Perisset@kath-haigerloch.de

Forum Älterwerden St. Fidelis Burladingen

Krankensalbungsgottesdienst
Einladung zum Gottesdienst mit Krankensalbung und Senioren-
nachmittag für die ganze Seelsorgeeinheit!
Am Dienstag, 27.2.2024, beginnen wir um 14.00 Uhr mit einem 
Gottesdienst in der Fideliskirche, in dem das Sakrament der 
Krankensalbung gespendet wird.
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Evangelische Kirchengemeinde

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen,
Selbstsicherheit, Selbstgewissheit, Selbstgerechtigkeit haben 
sich um das Jahr 750 v. Chr. in Israel breit gemacht. In Bethel und 
in Dan werden regelmäßig Gottesdienste mit unterschiedlichen, 
üppigen Opfern gefeiert. Die werden Gott schon zufriedenstellen, 
sind sich die Menschen, vor allen Dingen die Mächtigen, sicher. 
Da müssen sie im Alltag nicht so genau auf ihr Verhalten achten 
und können ihre Mitmenschen ruhigen Gewissens oder zumin-
dest beruhigten Gewissens übers Ohr hauen. Gott wird es ihnen 
angesichts ihrer Opfer schon nachsehen. Aus dem ungeliebten 
südlichen Nachbarland und Brudervolk Juda mit der Hauptstadt 
Jerusalem ist Amos, ein Maulbeerfeigenbauer, nach Bethel ge-
kommen. Dort tritt er im Namen Gottes mitten im Tempel auf. 
Harsch und unmissverständlich kritisiert er im Auftrag Gottes die 
Opfer und die mit ihnen verbundene Selbstgerechtigkeit, Selbst-
sicherheit und Selbstgewissheit. Die Opfer allein und an sich - so 
Amos - nützen nichts. Ja, Gott verachtete die Feste, die dort so 
feierlich begangen werden und hat kein Gefallen an den Opfer-
gaben. Die eindrucksvoll und kunstfertig vorgetragenen Lieder 
sind in Gottes Ohren Geplärr. Das ist der Bibeltext für den kom-
menden Sonntag. In den evangelischen Gottesdiensten müssen 
sich die Menschen, die diese Gottesdienste feiern, diese Worte 
des Amos anhören. Bei diesen Worten können alle im Gottes-
dienst nur erschrecken und erschaudern. Besonders, wenn die 
vorhergehenden und die anschließenden Verse mitgelesen und 
mitbedacht werden. Denn vorher kündigt Amos an: Der von den 
Menschen ersehnte Tag Gottes wird ein finsterer Tag sein. Dabei 
übernimmt Gott an diesem Tag sichtbar die Herrschaft in dieser 
Welt! Ja, doch er zieht die Menschen für ihr Verhalten zur Ver-
antwortung. Das wird alles andere als ein schöner und guter Tag 
sein. Im Anschluss kündigt Amos an, dass Gott das Volk Israel 
in die Verbannung führen wird. Gott hat kein Gefallen an unseren 
Gottesdiensten! Was könnte Gott heute an Gottesdiensten stö-
ren? Ich habe mitunter den Eindruck, dass von Gott ein einsei-
tiges Bild gezeichnet wird. Gott ist weiterhin derjenige, der uns 
für unser Verhalten zur Verantwortung ziehen wird und uns sein 
Urteil über das Verhalten jedes einzelnen Menschen wissen las-
sen wird. Es wird diesen Tag des Gerichts geben. Jesus ruft das 
den Menschen unmissverständlich in Erinnerung. Ich hoffe und 
vertraue darauf, dass Gott am Ende des Prozesses, nach der 
Verkündigung seines Urteils über mein Leben, davon absieht, 
sein Urteil über mein Leben zu vollstrecken. Denn das wäre die 
Hölle. Ich hoffe darauf, dass Gott mich freundlich ansieht und es 
gut mit mir meint. Doch damit rechnen kann ich nicht. Vielmehr 
kann es sein, dass Gott aus Gründen, die mir verschlossen sind, 
mich nicht gnädig ansieht, wie er Kain nicht gnädig angesehen 
hat. Ich kann auf Gottes Gnade vertrauen. Doch einen Anspruch 
auf sie habe ich nicht, sonst wäre es nicht Gnade. Mit Sicherheit 
können wir nichts über Gott sagen. Denn wir Menschen können 
nur über das etwas mit Sicherheit sagen, über das wir verfügen 
können. Doch Gott wäre nicht Gott, wenn wir über ihn verfü-
gen könnten. Vielmehr verfügt Gott über uns. Wir können darauf 
vertrauen, dass Gott sich in Jesus zeigt. Doch Jesus zeigt sich 
in den Evangelien facettenreich und vielschichtig, nicht eintönig 
und einsichtig. Wer Jesus festnageln will, kreuzigt ihn. Gott ent-
zieht sich unserem Zugriff. Gott überrascht Menschen, indem er 
sie enttäuscht und erfreut. Gott ist und bleibt anders. Das macht 
es mitunter mühsam und anstrengend, Gott zu vertrauen und 
auf ihn zu hoffen. Doch das macht es auch interessant. Lassen 
Sie uns Gott mit seinen Facetten entdecken.
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Frank Steiner

Freitag, 9. Februar
15.30 Uhr katholisches Gemeindehaus Hechingen, „Suppe & 
mehr“, gemeinsame Aktion des katholischen Pfarrgemeinderats 
und des evangelischen Kirchengemeinderats
19.30 Uhr Gemeindehaus Hechingen, offener Bibelabend
der Süddeutschen Gemeinschaft

Sonntag, 11. Februar
9.00 Uhr Gemeindehaus Jungingen, Gottesdienst (Pfarrer Würth)
10.00 Uhr Johanneskirche, Gottesdienst (Pfarrer Würth) mit an-
schließendem Kirchenkaffee
10.00 Uhr Gemeindehaus Hechingen, Kinderkirche
19.00 Uhr Johanneskirche, Taizé-Gottesdienst mit dem Taizé-
Team

Montag, 12. Februar
14.00 Uhr Gemeindehaus Hechingen, Treffpunkt Kreativ „stri-
cken, häkeln, Kaffee trinken, geselliges Beisammensein“

Freitag, 16. Februar
15.30 Uhr katholisches Gemeindehaus Hechingen, Suppe & 
mehr, gemeinsame Aktion des katholischen Pfarrgemeinderats 
und des evangelischen Kirchengemeinderats
19.30 Uhr Gemeindehaus Hechingen, offener Bibelabend
der Süddeutschen Gemeinschaft

Sonntag, 18. Februar
10.00 Uhr Johanneskirche, Gottesdienst (Pfarrer Steiner)
10.00 Uhr Gemeindehaus Hechingen, Kinderkirche

Vereinsmitteilungen

Männergesangverein "Eintracht"
Jungingen e.V.

Unser nächstes Treffen findet am Donnerstag, 29.2.2024, um 
19.00 Uhr im Gemeindesaal statt.

Musikverein "Eintracht"
Jungingen e.V.

Freitag, 9.2.2024: keine Probe

Kinderball
Vielen Dank an all die zahlreichen Besucher des Kinderballs. Es 
hat uns sehr viel Spaß gemacht! Ebenfalls ein großes Danke an 
alle Helfer, Tamara vom Haus Nazaret und ihrem Team, an Inga 
und an Edi mit der kleinen Besetzung.

Vorankündigung: WuSa to go
Freuen Sie sich auf unsere „WuSa to go“-Aktion im Gemeinde-
saal am Samstag, 24. Februar! Genießen Sie köstliche Wurst-
salate und Käsesalat, die im Voraus (bis zum 21.2.) bestellt und 
zwischen 16.30 und 19.00 Uhr bequem abgeholt werden kön-
nen. Für noch mehr Bequemlichkeit bieten wir auch einen Lie-
ferservice zu festgelegten Zeiten an.

Das ausführliche Bestellformular wird am 15.2.2024 im Gemein-
deblatt veröffentlicht. Wenn Sie bereits wissen, welche Köst-
lichkeiten Sie möchten, können Sie diese gerne schon jetzt per 
WhatsApp unter der Nummer 01523 7605904 vorbestellen.

Ihre Bestellungen sind uns wichtig! Der gesamte Gewinn, Trink-
geld und Spenden fließen in die Finanzierung unserer neuen 
Uniformen. Unterstützen Sie uns und freuen Sie sich auf einen 
genussvollen Abend! Wir danken im Voraus für zahlreiche Be-
stellungen.

Freitag, 1.3.2024: Jahreshauptversammlung
Die Hauptversammlung des Jahres 2023 des Musikvereins „Ein-
tracht“ Jungingen e.V. findet am Freitag, 1.3.2024, um 20.00 Uhr 
im Gemeindesaal statt. Alle Mitglieder sind hierzu herzlich ein-
geladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Jahresprotokoll
4. Berichte und Aussprachen
5. Entlastung
6. Neuwahlen
7. Ehrungen
8. Anträge und Wünsche

Anträge für die Hauptversammlung sind bitte bis zum 23.2.2024 
beim Vorstand oder der Vorstandschaft einzureichen.
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Seniorentreff

Der Seniorentreff findet am 15.2.2024 wie gewohnt ab 14.00 Uhr 
im Gemeindesaal statt.
Ein besonderes Thema gibt es nicht.
Jeder ist ganz herzlich willkommen.

Team des Seniorentreffs

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

Aufbruch
Grau verwaschen
der Tag beginnt
düster
Stunde um Stunde
verrinnt
Sturmböen
brechen auf
die Wolkenwand
Sonnenhell
das Winterland
Brigitte Thiessen

Sonnentag
Wenn der Tag
Sonne bringt
Wolkenweiß
auf Blau erklingt
fühlst du leicht
fühlst beschwingt
Brigitte Thiessen

Gemüsechips
Es müssen nicht immer gekaufte Chips sein. Unsere Gemüse-
chips sind ganz einfach herzustellen und super lecker. Ein tolles 
Geschenk für alle, die gerne etwas knabbern!
Zubereitungszeit: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: leicht
Koch/Köchin: Martin Gehrlein

Zutaten
• 500 g Gemüse, z. B. Karotten, Rote Bete, Pastinaken, Süßkar-

toffeln, Kartoffeln
• 4 EL Rapsöl, ca.
• 2 TL Salz, ca.
• 1 TL Pfeffer, ca.
• 1 TL Paprikapulver, edelsüß, ca.

Zubereitung
1. Das Gemüse schälen bzw. putzen, abbrausen und trocken-

tupfen.
2. Alles in möglichst gleichmäßig dünne Scheiben hobeln.
3. Öl, Salz, Pfeffer und Paprika in einer Schüssel verrühren.
4. Gemüse nach und nach zugeben und gut mischen. Alle Ge-

müsescheiben sollten mit einer dünnen Schicht Gewürzöl 
benetzt sein.

5. Das Gemüse auf einem mit Backpapier belegten Blech vertei-
len, die Scheiben sollten alle getrennt voneinander sein.

6. Im Backofen bei 120 Grad Umluft ca. 40–50 Minuten knusprig 
rösten.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

Kartoffeltaschen mit Spinat und Frischkäse
Rainer Klutsch macht Kartoffeltaschen. Diese werden mit Spinat, 
Petersilie und Frischkäse gefüllt. Dazu gibt es einen fruchtigen Sa-
lat mit Chicorée und Orangen.
Portionen: 4
Zubereitungszeit: 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: mittel
Nährwert: pro Person: kcal: 767, kJ: 3227, E: 20 g, F: 37 g, KH: 86 g
Koch/Köchin: Rainer Klutsch

Zutaten

Für die Kartoffeltaschen:
1 kg Kartoffeln, mehligkochend
etwas Salz, 2 Eier (Größe M)
200 g Weizenmehl, 100 g Hartweizengrieß, Semola
50 g Speisestärke
etwas Pfeffer, etwas Muskatnuss
0,5 Bund Petersilie
300 g Spinat, 
200 g Frischkäse
50 g Bergkäse, gerieben
4 EL Rapsöl oder anderes Pflanzenöl

Für den Salat:
2 Kolben Chicorée
2 Bio-Orangen
1 TL Honig
2 TL Senf
etwas Salz
etwas Pfeffer
etwas Zucker
3 EL Balsamessig, hell oder anderer heller Essig
4 EL Rapsöl

Zubereitung
1. Für die Kartoffeltaschen Kartoffeln schälen, abbrausen und 

vierteln. In Salzwasser ca. 20 Minuten weich garen. Kartoffeln 
abgießen, ausdampfen lassen und durch eine Kartoffelpresse 
drücken. 1 Ei trennen.

2. Kartoffeln, 1 Eigelb, 1 Ei, Mehl, Grieß, Stärke, Salz, Pfeffer und 
Muskat zu einem glatten Teig verarbeiten. Übriges Eiweiß et-
was verquirlen.

3. Inzwischen für den Salat Chicorée putzen, abbrausen und in 
Streifen schneiden (evtl. den harten Strunk entfernen).

4. Orangen abbrausen, trockenreiben und etwas Schale ab-
reiben. Eine Orange halbieren und den Saft auspressen. Die 
andere Orange dick schälen, sodass die weiße Haut entfernt 
wird. Die Filets herausschneiden und halbieren.

5. Orangensaft und Schale, Honig, Senf, Salz, Pfeffer, Zucker, Es-
sig und Öl verquirlen.

6. Dressing mit Chicorée und Orangenfilets mischen und bis 
zum Servieren ziehen lassen.

7. Für die Kartoffeltaschen-Füllung Petersilie und Spinat ab-
brausen, trockenschütteln und fein schneiden.

8. Spinat (nach Belieben) in Salzwasser ca. 30 Sekunden blan-
chieren, herausnehmen, abtropfen lassen und ausdrücken. 
Alternativ: Spinat einfach nur grob hacken.

9. Spinat, Petersilie, Frischkäse und Bergkäse mischen. Mit Salz, 
Pfeffer und evtl. etwas Muskat würzen.

10. Kartoffelteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 2 mm 
dünn ausrollen und in 8 oder 12 gleichgroße, rechteckige Stü-
cke teilen. Anschließend die Frischkäsemasse auf eine Hälfte 
der Rechtecke streichen, die Ränder dabei freilassen und mit 
dem Eiweiß bestreichen. Die Rechtecke zuklappen und die 
Ränder andrücken.

11. Öl portionsweise in einer Pfanne erhitzen. Die Kartoffelta-
schen darin nacheinander von beiden Seiten ca. 3-4 Minuten 
goldbraun braten, herausnehmen und auf Küchenpapier ab-
tropfen lassen und warm stellen.

12. Salat erneut abschmecken. Mit den Kartoffeltaschen anrich-
ten und servieren.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR


